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Das Steueramt informiert
Hiermit werden die am 15.02.2021 fällig gewesenen Grundsteu-
ern für das I. Quartal angemahnt. Sie sind innerhalb einer Woche 
unter Angabe des Kassenzeichens an die Gemeindekasse Hel-
bedündorf zu überweisen.

Nachruf
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser lieber Kollege

Karsten Gutjahr
nach schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren verstorben 
ist. Herr Gutjahr war über 30 Jahre im Bauhof der Gemeinde 
Holzthaleben, später im Bauhof der Gemeinde Helbedün-
dorf beschäftigt. Wir verlieren einen geschätzten Kollegen, 
der uns in guter Erinnerung bleiben wird.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Seiner Familie möchten wir unser tiefstes Mitgefühl zum 
Ausdruck bringen.

Gemeinde Helbedündorf
Jörg Steinmetz
Bürgermeister

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung
und des Bauhofes

Informationen des Bürgermeisters

Winterdienst durch den Bauhof

Durch den extremen Wintereinbruch Anfang Februar hatten wir 
alle mit viel Schnee und den damit verbundenen Einschränkun-
gen und Problemen zu kämpfen. Die Mitarbeiter des Bauhofs 
sind nachts ab 4 Uhr im Einsatz gewesen, um die Erreichbarkeit 
der Grundstücke in den einzelnen Ortsteilen zu gewährleisten. 
Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, sieht man bei eini-
gen angrenzenden Gemeinden, in denen Straßen innerorts vom 
Bauhof gar nicht geräumt werden.
Unsere Bauhofmitarbeiter waren stets bemüht, die Straßen so 
zu räumen, dass sie befahrbar sind. Durch die Schneemengen 
konnte dies nicht in der sonst üblichen Zeit erfolgen. Außerdem 
war der Platz begrenzt, wo der viele Schnee noch abgelagert 
werden konnte. Parkende Autos behindern immer wieder das 
Durchkommen.
Die Bauhofmitarbeiter freuen sich über Mitbürger, die ihnen beim 
Vorbeifahren zum Zeichen des Grußes und Dankes winken. Sie 
müssen aber auch Beschimpfungen von einigen wenigen unein-
sichtigen Mitbürgern ertragen, die nicht einsehen wollen, dass 
Schnee auch auf ihre Straßenseite geräumt werden muss und 
vor ihrer Grundstückszufahrt zum Liegen kommt und warum 
nicht vor ihrer Tür zuerst geräumt wird.
Außerdem möchte ich denjenigen, die sich in sozialen Netzwer-
ken über den kommunalen Winterdienst beschwert haben, nahe-
legen, über ihre Äußerungen nachzudenken. Manchmal können 
diese Probleme auch ganz einfach gelöst werden, wenn man 
einmal selbst den Schneeschieber in die Hand nehmen würde.
Danke an unser Bauhofteam für die geleistete Arbeit! Danke an 
die vielen Helfer, die sich freiwillig angeboten haben – stellver-
tretend für alle sei hier das Agrar-Unternehmen Holzthaleben 
genannt! Danke an die allermeisten Bürger für ihr Verständnis!

Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Sitz: Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf
Homepage: www.helbeduendorf.de
E-Mail: info@helbeduendorf.de

Tel. 036029 82033
Fax 036029 83313

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten - allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Ordnungsamtes:
Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 15.00 Uhr
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten:
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister:

Ortsteil Holzthaleben:
Gerald Burghardt

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0172 5895673 und 036029 74563

Ortsteil Keula:
Ilona Ulrich

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 036029 83160

Ortsteil Großbrüchter:
André Barthel

nach Vereinbarung
Tel. 0176 64128345
und 036029 84641 (dienstlich)
helli-helli@t-online.de

Ortsteil Friedrichsrode:
Christiane Wiesemann

nach Vereinbarung
Tel. 036338 50900

Ortsteil Toba:
Denis Seidenstücker

nach Vereinbarung
Tel. 0174 3774217 und 036330 68931
rosti.toba@gmx.de

Ortsteil Kleinbrüchter:
Marco Rechner

nach Vereinbarung
Tel. 0172 7732651

Sprechzeiten der Schiedsfrau
der Gemeinde Helbedündorf
Frau Eckstädt nach Vereinbarung

Tel. 036330 60194

Bankverbindung der Gemeinde Helbedündorf

Kyffhäusersparkasse

BIC: HELADEF1KYF
IBAN: DE68 8205 5000 3200 0016 90

Nordthüringer Volksbank

BIC: GENODEF1NDS
IBAN: DE33 8209 4054 0003 4163 72
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Nächster Erscheinungstermin  
des Amtsblattes

03.04.2021

Redaktionsschluss
22.03.2021

(Vorverlegung! Bitte beachten!)

Das Thüringer FORSTAMT Sondershausen 
informiert
Ab Februar dieses Jahres wird im Bereich des Thüringer Forst-
amts Sondershausen mit den Arbeiten zur Wegeinventur in allen 
Eigentumsformen begonnen.
Die Wegeinventur ist, in Bezug auf § 25 Thüringer Waldgesetz, 
durch ThüringenForst AöR flächendeckend für alle Waldbesitz-

arten kostenfrei durchzuführen. Hierbei werden verschiedene 
Daten erhoben, die den zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen 
Wegezustand charakterisieren.
Zuständig für die fachliche Durchführung der Wegeinventur ist 
das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) mit 
Sitz in Gotha. Die entsprechenden Befahrungen werden in den 
nächsten Wochen durch Mitarbeiter des FFK durchgeführt. Die-
se dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit Waldflächen jeden Eigen-
tums betreten (§ 62 Abs. 3 Satz 2 ThürWaldG) sowie Waldwege 
mit Kraftfahrzeugen befahren (§ 6 Abs. 6 ThürWaldG).
Für weitere Fragen zur Wegeinventur stehen das Forstamt oder 
das FFK Gotha, Sachbearbeiter Wegeinformationssystem (Tel. 
(036 21) 225 343) gerne zur Verfügung.

Forstamt Sondershausen
99706 Sondershausen
Possenallee 54
Tel. (03632) 71 39 20
E-Mail: forstamt.sondershausen@forst.thueringen.de

Wir gratulieren

… zum Geburtstag

Friedrichsrode
85. Geburtstag 13. März Renate Reckzeh
Holzthaleben
70. Geburtstag 03. März Norbert Trescher
85. Geburtstag 12. März Irmgard Osterland
70. Geburtstag 13. März Heidemarie Bressel
80. Geburtstag 13. März Brigitte Rommel
90. Geburtstag 20. März Helga Grabe
70. Geburtstag 23. März Hartwig Hartung
70. Geburtstag 25. März Iris Mäder
85. Geburtstag 28. März Elisabeth Hammer
Großbrüchter
70. Geburtstag 14. März Elke Ludwig

Keula
63. Geburtstag 06. März Manfred Reiß
80. Geburtstag 12. März Roland Pelzmann
Kleinbrüchter
80. Geburtstag 08. März Manfred Hirche
Toba
70. Geburtstag 07. März Karin Jurke
75. Geburtstag 27. März Dieter Schulze

Auch allen nicht genannten Geburtstagskindern des Monats März 
übermitteln wir auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche.

Veranstaltungen

Aktuelle Angebote der Volkshochschule

Tag Beginn Ende Kurs Ort Dozent
mittwochs 18:00 19:30 English for advanced learners Ebeleben - Grundschule Katja Marsell
12.03.2021 19:30 21:00 Livestream - vhs.wissen live: „Green Deal“ Online Dozententeam
montags 19:00 20:00 Kraft und Bewegung Ebeleben - Grundschule, 

Turnhalle
Birgit Tacke

17.03.2021 19:00 20:30 Die Digitalisierung der Gesellschaft -
Beitrag zu einer nachhaltigen Transformation?

Online Dozententeam

donnerstags 18:00 19:30 English for Life Ebeleben - Grundschule Katja Marsell
18.03.2021 19:30 21:00 Livestream - vhs.wissen live:

Zwischen Street-Art und Poesie: Cy Twombly - 
online

Online Dozententeam

sonnabends
und nach
Vereinbarung

10:00 14:30 Crashkurs
Einstieg in die digitale Fotografie -
Was kann meine Kamera?

Sondershausen,
Güntherstraße 26, PC Raum

Jana Groß

montags 17:00 20:00 Malen und Zeichnen Sondershausen,
Güntherstraße 26, Zeichenraum

N. N.

montags 17:00 17:45 Chi Yoga Dance Sondershausen,
Güntherstraße 26, Fitness/Tanz

Kerstin Wiencierz

montags 18:00 18:45 Chi Yoga Dance Sondershausen,
Güntherstraße 26, Fitness/Tanz

Kerstin Wiencierz

montags 19:00 19:45 Orientalischer Tanz Anfänger Sondershausen,
Güntherstraße 26, Fitness/Tanz

Kerstin Wiencierz

23.03.2021 19:30 21:00 Livestream - vhs.wissen live:
Doping und Schattenwirtschaft statt olympi-
scher Idee: Wie krank ist der Sport - online

Online Dozententeam

24.03.2021 19:30 21:00 Livestream - vhs.wissen live: Sklaverei:
Eine globale Perspektive - online

Online Dozententeam

Für Kurse ohne konkretes Datum können Sie sich jetzt schon anmelden! Der Kursstart wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt!
Bitte melden Sie sich rechtzeitig in der VHS an! 0 36 32/ 741 262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de
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Wintereinbruch in Keula
Vor ein paar Wochen hatte uns der Winter voll im Griff. Schon 
lange ist es her, dass so viel Schnee innerhalb so kurzer Zeit 
gefallen ist.
Die Schneeberge wurden immer höher und bald wusste man 
nicht mehr wohin damit.
Einige Bürger ergriffen die Initiative und schoben mit ihren priva-
ten Großgeräten die Straßen mit frei und die Schneemassen in 
Richtung Ausgang des Dorfes.
Auch hierfür vielen Dank für euren Einsatz.

Ortschaftsrat Keula

Kleinbrüchter

Kein Osterfeuer in Kleinbrüchter
Für die Vorbereitungen des Osterfeuers haben wir aufgrund von 
Corona auch in diesem Jahr keinerlei Planungssicherheit. Aus 
diesem Grund haben sich der Vorstand des Feuerwehr- & Hei-
matvereins und der Ortschaftsrat Kleinbrüchter darauf geeinigt 
das Osterfeuer 2021 gezwungenermaßen ausfallen zu lassen.
Wir hoffen auf aller Verständnis und bitten darum, dass keinerlei 
Brennholz, Baumschnitt oder ähnliches auf dem Osterfeuerplatz 
entsorgt wird.
Zuwiderhandlungen werden geahndet!

Marco Rechner
Ortsbürgermeister

Kirchgemeinden Holzthaleben, Keula/ 
Kleinkeula und Großbrüchter/Kleinbrüchter
Monatsspruch März 2021
Jesus antwortete: Ich sage euch:
Wenn diese schweigen warden, so warden die Steine schreien.
Lk 19,40

Veranstaltungen
Es ist jetzt noch nicht absehbar, bis wann der von der Bundes-
regierung verordnete Lockdown andauern wird. Die Kirchen-
gemeinden wollen die Bestrebungen der Bundesregierung zur 
Kontaktbegrenzung unterstützen und werden keine Gottesdiens-
te feiern und Veranstaltungen anbieten, solange der Lockdown 
anhält. Frau Neuland wird in dieser Zeit auch nicht zu den Ge-
burtstagsbesuchen ins Haus kommen. Im Ernstfall ist sie aber 
bereit und berechtigt, zu Seelsorgebesuchen oder zur Sterbe- 
und Trauerbegleitung ins Haus zu kommen. Bitte kontaktieren 
Sie Frau Neuland über die Nummer: 036029/82041 oder über 
einen der Kirchältesten.
Wenn der strenge Lockdown aufgehoben wird, finden Sie die 
Gottesdiensttermine auf den Aushängen und im Internet unter 
www. Helbenotter.de
Termine und Veranstaltungszeiten entnehmen Sie bitte den 
Schaukästen!

Verstorbene in Holzthaleben:
Hanni Schwarze, geb. am 01.07.1941, gest. am 10.01.2021
im Alter von 79 Jahren
Regina Sperl, geb. am 09.12.1946, gest. am 20.01.2021
im Alter von 74 Jahren

Seelsorge
Sollte der Wunsch nach einem Haus- oder Krankenhausbesuch 
für Sie oder Ihre Angehörigen bestehen, oder ein Gespräch wür-
de Ihnen weiterhelfen, dann melden Sie sich bitte im Pfarramt 
Holzthaleben.

Kontakte und Sprechzeiten:
Pfarramt Holzthaleben
Kirchberg 18, 99713 Helbedündorf, OT Holzthaleben
Tel.: 036029-82041, Fax: 036029-83293
Sprechzeit Pfarrerin E. Neuland: dienstags 16.30 - 17.30 Uhr
E-Mail: holzthaleben@suptur-bad-frankenhausen.de

Informationen der Ortsteile

Keula

Weihnachten 2020
In der Ausgabe Januar 2021 sollte der nachfolgende Artikel 
schon erscheinen. Leider habe ich computertechnisch einen 
Fehler gemacht und somit ist der Text nicht angekommen.
Dies möchte ich deshalb in dieser Ausgabe nachholen, denn es 
ist mir wichtig, dass die Aktivitäten einiger Bürger durch einen 
Beitrag im Amtsblatt gewürdigt werden.
(Ilona Ulrich)

Weihnachten 2020 war eine 
Herausforderung für uns. Wir 
überlegten, wie man den Kin-
dern eine Freude machen kann. 
Sie mussten schon das ganze 
Jahr über auf Veranstaltungen 
zu Ostern, Kinderfest usw. ver-
zichten, wie sollte man das al-
les noch erklären?
Und nun kein Weihnachts-
mann? Nein, das ging gar nicht, 
stand für uns alle fest.
Zum Glück bekam der Weih-
nachtsmann (Michael Lüthke) 
Ausgang.
Die Geschenke wurden im Vor-

feld von Mitgliedern des MZ Stammtisch Simson Clan, Darline 
Mohs, Nancy Bohse, Annemarie Reiß und Aline Gerlach zusam-
mengestellt und in Weihnachtstüten verpackt. Diese sollten im 
Schlitten mit Pferdegespann oder Kutsche mit dem Weihnachts-
mann ausgefahren werden.
Doch es sollte anders kommen. Kein Schnee, kein Schlitten, kei-
ne Kutsche, denn es regnete. Also wurde schnell umdisponiert. 
Transporter raus, Kofferraum alles ausgeräumt, Sitzbank für den 
Weihnachtsmann rein, schön geschmückt und los.
Dies war nur mit Hilfe von Severine und Laura Lüthke und Janine 
Biedermann möglich. Dann konnte endlich die Weihnachtstour 
losgehen und die leuchtenden Augen der Kinder waren Dank ge-
nug, es war die Mühe wert gewesen.
Ich möchte mich bei allen Helfern des Reit- und Fahrvereins Keu-
la und des MZ Clans Keula recht herzlich bedanken. Man kann 
sich immer auf euch verlassen.

Danke

Alle Veranstaltungen wurden unter Einhaltung der zu dieser Zeit 
vorgegebenen Corona Maßnahmen durchgeführt.
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Weitere Fragen zum Weiterbetrieb alter Photovoltaik-Anlagen 
beantworten die Energieberater der Verbraucherzentrale Thü-
ringen. Derzeit findet die Beratung ausschließlich telefonisch 
statt. Termine können unter 0800 809 802 400 oder unter 0361 
555140 (beide kostenfrei) vereinbart werden.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dank einer 
Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Lan-
desenergieagentur ThEGA sind die Beratungen in Thüringen 
kostenfrei.

Mehr Geld für Heizungstausch und Sanierung

Neue Bundesförderung für effiziente Gebäude gestartet

Sanierungswillige Hausbesitzer sollen es in diesem Jahr 
einfacher haben. Der Bund bündelt und verbessert schritt-
weise seine Förderprogramme. So reicht beispielsweise ab 
sofort ein Antrag aus, um Zuschüsse für unterschiedliche 
Einzelmaßnahmen zu bekommen.

Die Verbraucherzentrale Thüringen hat die wichtigsten Neuerun-
gen zusammengetragen, die bereits seit Jahresbeginn gelten. 
Weitere Veränderungen wird es ab Juli 2021 geben.

Nur eine Antragsstelle: Zuschüsse für einzelne Sanierungs-
maßnahmen, egal ob Wärmedämmung oder der Einbau einer 
Wärmepumpe, werden ab dem 01. Januar 2021 einheitlich on-
line beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
beantragt.
Zuschuss für Mehrfamilienhäuser: Der 20-prozentige Zu-
schuss bei energetischen Sanierungen steht nun auch für Mehr-
familienhäuser zur Verfügung.
Förderhöhe gestiegen: Die förderfähigen Kosten für die Sa-
nierungsmaßnahmen insgesamt erhöhen sich von 50.000 auf 
60.000 Euro pro Antrag und Jahr – und das nun beliebig oft.
Bonus Sanierungsfahrplan: Wenn die geplante Sanierungs-
maßnahme Teil eines vorab geförderten individuellen Sanie-
rungsfahrplans ist, gibt es einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 
fünf Prozent.
Bonus Biomasse: Biomasseheizungen (zum Beispiel Holzpel-
let-Heizungen) mit geringen Staubemmissionen werden zu 40 
Prozent gefördert. Bei einem Tausch weg vom Öl und mit dem 
Bonus Sanierungsfahrplan sind sogar 55 Prozent drin.

Trotz einiger Vereinfachungen ist und bleibt Beratung wichtig. 
Denn weiterhin müssen technische Mindestanforderungen ein-
gehalten und die Anträge vorab gestellt werden. Informationen 
und Tipps rund um Fördermittel gibt es bei der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Thüringen. Derzeit findet die Beratung 
telefonisch statt, Termine können unter 0800 809 802 400 oder 
unter 0361 555140 (beide kostenfrei) vereinbart werden.

Neue Online-Vorträge zu Heizungstausch 
und Solarstrom
Auch im März gibt es wieder Online-Vorträge der Verbrau-
cherzentrale Thüringen. Die Teilnahme ist kostenlos und be-
quem von zu Hause aus möglich.

Welche Heizung passt zu meinem Haus? (17. März, 18:30 Uhr)
Eigenheimbesitzer, die ihre Heizung erneuern wollen oder müs-
sen, haben oft die Qual der Wahl. Dieser Vortrag hilft bei der Ent-
scheidungsfindung.
Energieberater Karsten Tanz zeigt, dass vor der Wahl einer be-
stimmten Heizung zunächst ein Blick auf die baulichen Rahmen-
bedingungen geworfen werden sollte. Wie ist der Sanierungszu-
stand des Hauses? Welche Energieanschlüsse und Möglichkeiten 
zur Brennstofflagerung sind auf dem Grundstück vorhanden? 
Erst dann können mögliche Heiztechniken miteinander verglichen 
und nach den Kriterien CO2-Emissionen, Investitionskosten, Be-
triebskosten und Förderung bewertet werden. Der Online-Vortrag 
findet im Rahmen der Veranstaltungreihe „Schlau im Alltag“ ge-
meinsam mit dem Erfurter Kulturhaus Dacheröden statt.

Anmeldung: https://www.edudip.com/de/webinar/welche-hei-
zung-passt-zu-meinem-haus/970422

Gemeindebüro im Pfarramt Holzthaleben:
Frau Evi Isserstedt (Verwaltung) dienstags 13.00 - 17.00 Uhr
(zur Zeit im Home Office tätig)
E-Mail: buero-holzthaleben@suptur-bad-frankenhausen.de
Tel.: siehe Pfarramt

Termine der Energieberatung  
im März
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Thüringen findet in Sondershausen und Artern 
derzeit nur telefonisch statt.

Die Termine im März lauten:
Sondershausen

Artern

05.03. und 19.03.,
jeweils von 14 bis 17 Uhr
10.03. und 24.03.,
jeweils von 9 bis 12 Uhr

Beratung nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung
unter 0800 809 802 400 oder 0361 555140.

Online-Vortrag im März:
„Welche Heizung für mein Haus?“ (09.03.2021, 18:30 - 20:00 Uhr)
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/online-
vortraege/

Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzen-
trale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltmi-
nisterium und der Landesenergieagentur ThEGA sind die Bera-
tungen in Thüringen kostenfrei.

Was tun mit der alten Solarstrom-Anlage?
Ende 2020 lief für die ersten Photovoltaikanlagen die EEG-För-
derung aus. Denn die gibt es pro Anlage gesetzlich garantiert 
nur für 20 Jahre. Die Verbraucherzentrale Thüringen erklärt, was 
Besitzer dieser sogenannten Ü20-Anlagen jetzt tun können.

Aufatmen bei allen Betreibern alter Photovoltaikanlagen: Auch 
nach dem Ende der EEG-Förderung können die Anlagen ihren 
Solarstrom weiter ins Netz einspeisen. Dank zahlreicher Ände-
rungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gibt es nun 
verschiedene Optionen für den Weiterbetrieb. „Sie können also 
in Ruhe überlegen, ob und wie Sie Ihre alte PV-Anlage weiternut-
zen wollen“, sagt Reiner Maschke, Energieberater der Verbrau-
cherzentrale Thüringen.
Die einfachste Möglichkeit: die Anlage bleibt wie bisher am Netz. 
Der Netzbetreiber zahlt hierfür den sogenannten Marktwert So-
lar, der zwischen zwei und vier Cent pro Kilowattstunde schwankt, 
abzüglich einer Vermarktungsgebühr von 0,4 Cent. Diese Option 
gilt seit Jahresbeginn automatisch für alle, die nicht aktiv in eine 
andere Vermarktungsform wechseln.

Eigenverbrauch lohnt sich nicht immer
Die zweite Möglichkeit ist, den Strom der PV-Anlage selbst zu 
verbrauchen. Der Reiz liegt darin, auf diese Weise weniger vom 
teuren Strom aus dem Netz beziehen zu müssen. „Ob sich die 
Umstellung auf Eigenverbrauch lohnt, muss im Einzelfall geprüft 
werden. Denn der Umbau ist auch mit Aufwand und Kosten ver-
bunden“, so Maschke. Eine weitere Neuerung: bei Eigenversor-
gung zahlen auch Ü20-Betreiber bis zu einer Anlagenleistung 
von 30 Kilowatt keine EEG-Umlage.

Die Altanlage durch eine neue ersetzen
Falls die Ü20-Anlage aus technischen Gründen nicht weiterbe-
trieben werden kann oder es nicht sinnvoll ist, bleibt Möglichkeit 
drei: die Altanlage durch eine neue, deutlich leistungsstärkere 
PV-Anlage ersetzen. „Neue Solarmodule gewinnen auf der glei-
chen Fläche bis zu doppelt so viel Strom wie die alten. Das lohnt 
sich vor allem bei einem hohen Eigenverbrauch oder bei einer 
großen Dachfläche“, erklärt Reiner Maschke. Der Betreiber er-
hält die EEG-Einspeisevergütung, die zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der neuen Anlage gültig ist, wiederum für 20 Jahre. 
Funktionstüchtige Altmodule können beispielsweise im Garten, 
Wochenendhaus oder Wohnmobil für sogenannte Inselanlagen 
verwendet werden.
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Änderungen im EEG: Was Verbraucher jetzt wissen müssen 
(18. März, 18:30 Uhr)
Zu Jahresbeginn 2021 sind zahlreiche Änderungen im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft getreten. Der Photovoltaik-
Experte Reiner Maschke erläutert, was die Neuerungen im EEG 
für bestehende oder geplante Photovoltaik-Anlagen bedeuten. 
Unter welchen Bedingungen lohnt sich die Anschaffung einer 
Solarstrom-Anlage noch? Sollte ich den Strom lieber ins Netz 
einspeisen oder möglichst viel davon selbst verbrauchen? Und 
wie kann ich auch als Mieter oder Wohnungseigentümer von 
Solarstrom profitieren? Zudem erfahren die Teilnehmer, welche 
Möglichkeiten das EEG nun für die Betreiber alter Photovoltaik-
Anlagen nach dem Ende der Einspeisevergütung bietet.
Anmeldung: https://www.edudip.com/de/webinar/online-vor-

trag-anderungen-im-eeg-was-verbraucher-jetzt-
wissen-mussen/971788

Beide Vorträge sind für eine Stunde geplant. Im Anschluss haben 
die Teilnehmer noch eine halbe Stunde die Möglichkeit, im Chat 
ihre Fragen zu stellen.
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